
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/5/17 1Ob217/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.1961

Norm

ABGB §1090 IIe

ABGB §1100

Rechtssatz

Daß der Bestandzins nur für die ersten zehn Jahre zi2ernmäßig bestimmt angegeben wurde, und in Form einer

Zinsvorauszahlung der Bestandgeberin als Darlehen gegeben wurde, kann dem Vertrage nicht den Charakter eines

Bestandvertrages nehmen.

Entscheidungstexte

1 Ob 217/61

Entscheidungstext OGH 17.05.1961 1 Ob 217/61
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